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1. Einführung 
1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebietes 

Das Plangebiet des Bebauungsplans Nr. 18 "Wohngebiet Eckermannstraße" befindet 
sich am südlichen Siedlungsrand der Stadt Fürstenberg/Havel und östlich der Berliner 
Straße (Bundesstraße 96). Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes um-
fasst die Flurstücke 33/1, 33/2, 74/11, 74/12 und 1495 (teilweise) der Flur 22, Gemar-
kung Fürstenberg/Havel. Das Plangebiet hat eine Größe von rund 1 ha. 
Das Plangebiet wird begrenzt  
• im Norden durch Wohnbebauung,  
• im Osten durch Wohnbebauung und eine Grünfläche, 
• im Süden von einer Landwirtschaftsfläche und  
• im Westen durch die Verkehrsfläche der Berliner Straße (Bundesstraße 96). 
 

 
Abb. 1: Räumlicher Geltungsbereich Bebauungsplans, o. M.  
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1.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planung 
Um die Nachfrage an Wohnraum in der Stadt Fürstenberg/Havel zu bedienen, sollen 
im Plangebiet die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Wohn-
gebäuden geschaffen werden. 
Das Plangebiet befindet sich im planungsrechtlichen Außenbereich, hat jedoch An-
schluss an die Siedlungsfläche. Vorhaben sind nach § 35 BauGB zu bewerten. Die 
geplanten Nutzungen sind nach § 35 BauGB nicht zulässig. Daher ist die Aufstellung 
des Bebauungsplans erforderlich. Weiterhin soll eine geordnete städtebauliche Ent-
wicklung des Plangebietes gewährleistet werden. 

1.3  Planverfahren 
Das Verfahren zum Bebauungsplan Nr. 18 "Wohngebiet Eckermannstraße" wird im 
Regelverfahren nach §§ 2, 3, 4 und 4a Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.  
Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB wird für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprü-
fung durchgeführt, in der die voraussichtlichen Umweltauswirkungen ermittelt und in 
einem Umweltbericht bewertet werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine 
wichtigen Gründe, die zu einer Verlängerung der Dauer der öffentlichen Auslegung von 
mindestens 30 Tagen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB führen, vor.  
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2. Ausgangssituation 
2.1 Bebauung und Nutzung 

Derzeit ist die Fläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans überwiegend unbebaut 
und mit Gehölzen bestanden. Im Norden wird das Plangebiet derzeit Als Abstellfläche 
für den MIV genutzt. Zudem verläuft im Norden ein Abschnitt der Eckernmannstraße, 
die in diesem Teil als befestigte Straße ausgebaut ist. 

2.2 Erschließung 
Das Plangebiet wird im Norden durch die Eckermannstraße über die Berliner Straße 
(Bundesstraße 96) erschlossen.  
Aufgrund der im direkten Umfeld bestehenden und genutzten Gebäude ist die Erschlie-
ßung mit Strom, Wasser, Abwasser, Löschwasser und Gas vorhanden oder entspre-
chend herstellbar.  

2.3 Eigentumsverhältnisse 
Die Flurstücke 33/1, 33/2 und 74/12 der Flur 22 der Gemarkung Fürstenberg/Havel 
befinden sich in Privateigentum. Die Flurstücke 74/11 und 1495 der Flur 22 der Ge-
markung Fürstenberg/Havel befinden sich im Eigentum der Stadt Fürstenberg/Havel. 

2.4 Immissionsschutz 
Das Plangebiet befindet sich direkt an der Bundesstraße 96. Von der Straße gehen 
Emissionen aus, die auf die geplante schutzbedürftige Nutzung einwirken. Im weiteren 
Verfahren wird ein Immissionsgutachten erstellt, das Immissionen im Plangebiet ermit-
telt und deren Beeinträchtigungspotenzial bewertet. Sofern erforderlich, werden auf der 
Grundlage des Gutachtens Festsetzungen zu Immissionsschutz aufgenommen. 
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3. Planungsbindungen 
3.1 Raumordnung und Landesplanung 

Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion (LEP HR) wurde von den Landesregie-
rungen Berlins und Brandenburgs jeweils als Rechtsverordnung erlassen und trat am 
1. Juli 2019 in Kraft.  
Der Stadt Fürstenberg/Havel ist gemäß LEP HR ist kein zentraler Ort. Das Plangebiet 
liegt nach der Festlegungskarte 1 des LEP HR weder im Gestaltungsraum Siedlung 
(Ziel 5.6 Abs. 1 LEP HR) noch im Freiraumverbund (Ziel 6.2 LEP HR) 
Für das Plangebiet sind folgende Ziele und Grundsätze der Raumordnung relevant: 
Ziel 5.2 LEP HR „Anschluss neuer Siedlungsflächen“ 
Das Plangebiet schließt direkt an vorhandene Siedlungsgebiete an und trägt zu einer 
städtebaulichen Arrondierung des Siedlungsgebietes der Stadt bei. 
Ziel 5.5 LEP HR „Eigenentwicklung für den örtlichen Bedarf“ und Z. 5.7 LEP HR „Wei-
tere Schwerpunkte der Wohnsiedlungsflächenentwicklung“ 
Da die Stadt Fürstenberg/Havel keinen Schwerpunkt für die Wohnsiedlungsflächenent-
wicklung nach Z 5.6 LEP HR darstellt, ist eine Wohnsiedlungsentwicklung im Rahmen 
der Eigenentwicklungsoption nach Z 5.5 Abs. 2 LEP HR möglich. 
Darüber hinaus verfügt die Stadt Fürstenberg/Havel über eine Wachstumsreserve nach 
Z. 5.7 LEP HR, da die Stadt im Rahmen des sachlichen Teilregionalplans „Grundfunk-
tionale Schwerpunkte“ der Region Prignitz-Oberhavel als grundfunktionaler Schwer-
punkt gemäß Z 3.3 LEP HR festgelegt wird. 
Grundsatz 5.8 LEP HR „Wohnsiedlungsflächenentwicklung in den Städten der zweiten 
Reihe“ 
Die Stadt Fürstenberg/Havel ist über die Schiene innerhalb von 60 Fahrminuten von 
Berlin-Gesundbrunnen erreichbar und somit eine Stadt der zweiten Reihe. In den Städ-
ten der zweiten Reihe sollen wachstumsbedingte Bedarfe an Wohnsiedlungsflächen 
besondere Berücksichtigung finden. Der Bahnhof Fürstenberg/Havel befindet sich ca. 
1,5 km vom Plangebiet entfernt. Eine Entwicklung von Wohnsiedlungsflächen im Um-
feld des Schienenhaltepunktes gemäß G 5.8 Satz 2 LEP HR ist somit durch die Ent-
wicklung des Plangebietes möglich. 
Die Vereinbarkeit der Planung mit den Zielen der Raumordnung wird abschließend von 
der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung Berlin-Brandenburg beurteilt. 

3.2 Regionalplanung 
Der räumliche Geltungsbereich des Baubauungsplans befindet sich in der Region Prig-
nitz-Oberhavel.  
Es liegen folgende Regionalpläne vor:  
• Sachlicher Teilregionalplan "Grundfunktionale Schwerpunkte" (rechtskräftig seit 

2020) 
Die Stadt Fürstenberg/Havel wird als Grundfunktionaler Schwerpunkt festgelegt. 

• Sachlicher Teilregionalplan "Rohstoffsicherung" (rechtskräftig seit 2012)  
Das Plangebiet liegt außerhalb der Vorrang- bzw. Vorbehaltsgebiete für die Roh-
stoffsicherung 

• Sachlicher Teilregionalplan "Freiraum und Windenergie" (rechtskräftig seit 2019)  



Bebauungsplan Nr. 18 "Wohngebiet Eckermannstraße“, Stadt Fürstenberg/Havel  
Begründung (Vorentwurf) 12. Juni 2023 

 

 
Seite 8 

Das Plangebiet liegt außerhalb der Eignungsgebiete für die Windenergienutzung 
sowie des Vorranggebietes „Freiraum“ und Vorbehaltsgebietes "Historisch bedeut-
same Kulturlandschaft". 
Durch die Planungsabsicht ist eine Beeinträchtigung der Vorranggebiete nicht zu 
erwarten. 

3.3 Flächennutzungsplanung 
Für die Stadt Fürstenberg/Havel liegt derzeit kein wirksamer Flächennutzungsplan für 
das gesamte Stadtgebiet vor. Das Aufstellungsverfahren für den Flächennutzungsplan 
der Stadt Fürstenberg/Havel wurde eingeleitet und seine Darstellungen im Anschluss 
an die Beteiligungen gemäß §§ 3, 4 BauGB durch die Stadtverordnetenversammlung 
mit Beschluss festgestellt. Die im Rahmen der notwendigen Genehmigung von der hö-
heren Verwaltungsbehörde beauflagten Maßgaben waren jedoch bisher nicht zu erfül-
len. Die Genehmigung des FNP konnte folglich nicht bekannt gemacht werden, was 
dazu führt, dass das Verfahren nicht abgeschlossen und der FNP bisher nicht rechts-
wirksam geworden ist.  
Der nicht genehmigte Flächennutzungsplan der Stadt Fürstenberg/Havel in der Fas-
sung vom Mai 2003 stellt für das Plangebiet Wohnbaufläche Typ II mit einer mittleren 
Dichte dar. Der Bebauungsplan entspricht somit der mit der Aufstellung des Flächen-
nutzungsplans grundsätzlich verfolgten städtebaulichen Entwicklung. Aufgrund der 
fehlenden Genehmigung des Flächennutzungsplans Fürstenberg/Havel liegt formal 
kein Flächennutzungsplan vor. 
Der Bebauungsplan bedarf somit der Genehmigung nach § 10 BauGB durch die hö-
here Verwaltungsbehörde. 
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4. Planungskonzept 
4.1 Ziele und Zwecke der Planung 

Mit der Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 18 "Wohngebiet Eckermannstraße" ver-
folgt die Stadt Fürstenberg/Havel folgende Planungsziele: 

• Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von 
Wohngebäuden  

• Sicherung der Erschließung 
• Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Natur-

schutzes, der Landschaftspflege und des Immissionsschutzes 
4.2 Planungskonzept 

 Gemäß Planungskonzept wird das Plangebiet von der Eckermannstraße aus über eine 
Stichstraße mit Wendeanlage erschlossen. Straßenbegleitend sind Mehrfamilienhäu-
ser auf der westlichen Seite und Doppelhäuser auf der östlichen Seite geplant. Das 
oberste Geschoss der westlichen Baureihe soll als Staffelgeschoss ausgebildet wer-
den. Insgesamt können bis zu 39 Wohneinheiten im Plangebiet realisiert werden. Die 
Stellplätze werden auf den Baugrundstücken selbst hergestellt. 
Mit dem Konzept soll straßenbegleitend zur Bundesstraße 96 eine verdichtete Bau-
weise hergestellt werden, die sich nach Osten hin auflockert und an die vorhandene 
aufgelockerte Bebauung anschließt. 
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Abb. 2 städtebauliches Konzept  
 

KONZEPDATEN

ca. 7.950 m²

ca. 3.710 m²
ca. 1.820 m²
ca. 2420 m²

35
8

ca. 3.700 m²
ca. 2.960 m² (ca. 80 m² je Wohneinheit)
35

ca. 960 m²
ca. 760 m² (ca. 190 m² je Wohneinheit)
2 

Grundstücksgröße

Grünfläche
Bebaute Fläche
Befestigte Flächen

Stellplätze WE01-04
Stellplätze WE05-WE08

Mehrfamilienhäuser
Wohneinheit 01-04
Bruttogeschossfläche
Wohnfläche gesamt
Anzahl Wohnungen 

Doppelhäuser
Wohneinheit 05-08
Bruttogeschossfläche
Wohnfläche gesamt
Anzahl Doppelhäuser

G
e
h
w

e
g

B
e
rl
in

e
r 

S
tr

a
ß

e
  
  
  
  
 B

 9
6

Fa
hrr

äd
er

Spielen

Baugrundstück ca. 780 m²

II+
Sta

ffe
lge

sc
ho

ss
WE

 01

II+
Sta

ffe
lge

sc
ho

ss
WE

 02

II+
Sta

ffe
lge

sc
ho

ss
WE

 03
II+

Sta
ffe

lge
sc

ho
ss

WE
 04

WE 05

WE 06

Entsorgung

städtisches Grundstückzur Wohnbebauungca. 515 m² städtisches Grundstückzur Wohnbebauungca. 565 m²

Eckermannstraße

Fa
hrr

äd
er

Zu
fah

rt W
oh

nb
eb

au
un

g

WE 07

WE 08

H/B = 297 / 420 (0.12m²) Allplan 2021

Kuhles 3

Volumenmodell

H/B = 297 / 420 (0.12m²) Allplan 2021

Lageplan 1:750

Zovkic
77.77.

Dieses Werk darf nicht vervielfältigt, bearbeitet, verbreitet oder auf irgend eine andere Art außerhalb der Grenzen des Urheberrechts verwendet werden; Rechte nach UrhG werden vorbehalten.

Projektnummer:

Plan-Nr.:

Maßstab:

Projektentwicklung:

Planart:

Konzept 02_Wohnen
Planung:

16.09.2021
Datum:

Bauort:

16798 Fürstenberg/Havel
Berliner Straße



Bebauungsplan Nr. 18 "Wohngebiet Eckermannstraße“, Stadt Fürstenberg/Havel  
Begründung (Vorentwurf) 12. Juni 2023 

 

 
Seite 11 

5. Planinhalt 
5.1 Art der baulichen Nutzung 

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplans werden gemäß § 4 BauNVO 
zwei Allgemeine Wohngebiet festgesetzt.  
Allgemeine Wohngebiete dienen vorwiegend dem Wohnen. Es sind Wohngebäude, die 
der Versorgung dienenden Läden, Schank- und Speiswirtschaften sowie nicht störende 
Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und 
sportliche Zwecke zulässig. Die Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 Nr. 4 (Gartenbaubetriebe) 
und Nr. 5 BauNVO (Tankstellen) sind gemäß textlicher Festsetzung Nr. 1 nicht zuläs-
sig. Diese Nutzungen würden die gesunden Wohnverhältnisse beeinträchtigen. Die 
Nutzungen sind an anderer Stelle im Stadtgebiet mit weniger Beeinträchtigungspoten-
zial anzuordnen. Die allgemeine Zweckbestimmung des Baugebietes bleibt gewahrt. 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 
In der Planzeichnung wird das Maß der baulichen Nutzung gemäß der Orientierungs-
werte nach § 16 Abs. 2 BauNVO durch die Grundflächenzahl (GRZ), die Zahl der Voll-
geschosse sowie durch die Höhe baulicher Anlagen als Höchstmaß bestimmt. 

 Grundflächenzahl (GRZ) 
Für das Allgemeine Wohngebiet WA-1 wird eine maximale GRZ von 0,4 festgesetzt. 
Eine weitere Überschreitung der GRZ ist nach Maßgabe des § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO zu 50 % durch Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten und durch Ne-
benanlagen möglich. Damit dürfen insgesamt höchstens 60 % des Allgemeinen Wohn-
gebietes durch bauliche Anlagen überdeckt werden (GRZ II = 0,6). 
WA-1 mit GRZ 0,4      0,4 ha x 0,4 = 0,16 ha 
Zzgl. Überschreitung durch Nebenanlagen   0,4 ha x 0,2 = 0,08 ha 

 Zulässige Grundfläche WA-1       0,24 ha 
 

Für das Allgemeine Wohngebiet WA-2 wird eine maximale GRZ von 0,3 festgesetzt. 
Auch hier ist eine weitere Überschreitung der GRZ ist nach Maßgabe des § 19 Abs. 4 
Satz 2 BauNVO zu 50 % durch Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten und durch 
Nebenanlagen möglich. Damit dürfen insgesamt höchstens 45 % des Allgemeinen 
Wohngebietes durch bauliche Anlagen überdeckt werden (GRZ II = 0,45). 
WA-2 mit GRZ 0,2      0,39 ha x 0,2 = 0,08 ha 
Zzgl. Überschreitung durch Nebenanlagen   0,39 ha x 0,1 = 0,04 ha 
Zulässige Grundfläche WA-2         0,12ha 
 
In den Baugebieten WA-1 und WA-2 ist aufgrund der Festsetzungen des Bebauungs-
plans eine Versiegelung von insgesamt 0,36 ha möglich. 
Zahl der Vollgeschosse  
Für das Allgemeine Wohngebiet WA-1 sind maximal drei Vollgeschosse zulässig. Die 
Geschosszahl begründet sich in der Lage an der Berliner Straße. Auf der westlichen 
Seite der Berliner Straße befinden sich ebenfalls Gebäude mit drei Vollgeschossen. Es 
wird weiterhin textlich festgesetzt, dass das oberste zulässige Vollgeschoss als Staf-
felgeschoss auszubilden ist (textliche Festsetzung Nr. 3). Die Außenwände des 
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Staffelgeschosses müssen auf der westlichen Seite um 3,0 hinter die Außenwandflä-
chen des darunter liegenden Vollgeschosses zurücktreten. 
In dem Allgemeinen Wohngebiet WA-2 sind maximal zwei Vollgeschosse zulässig. Die 
Festsetzung orientiert sich an der östlich an das Plangebiet anschließenden Bebauung, 
welche ebenfalls überwiegend zwei Vollgeschosse aufweist. 
Somit fügt sich die geplante Wohnbebauung in das überwiegend zwei- bis dreigeschos-
sige Siedlungsgebiet der Umgebung ein. 
Höhe baulicher Anlagen 
In den Allgemeinen Wohngebieten wird die zulässige Höhe der baulichen Anlagen als 
Höchstwert einheitlich im Deutschen Höhenhauptnetz (DHHN 2016) bis zur Oberkante 
(OK) der Gebäude festgesetzt und gewährleistet damit eine ausgeglichene Höhenent-
wicklung im Gebiet. 
In dem Allgemeinen Wohngebiet WA-1 wird eine Höhe von maximal 80,0 m über Nor-
malhöhennull (NHN) festgesetzt. Bei dem vorhandenen Geländeniveau von durch-
schnittlich 69,0 m über NHN entspricht dies einer tatsächlichen maximalen Gebäude-
höhe von 11,0 m über Gelände.  
Das Baufenster des WA-2 wird mit einer Höhe von maximal 75,0 m über Normalhö-
hennull (NHN) festgesetzt und entspricht bei dem vorhandenen Geländeniveau (durch-
schnittlich etwa 67,0 m über NHN) einer tat sächlichen maximalen Gebäudehöhe von 
8,0 m über Gelände.  
Eine Überschreitung der Höhe baulicher Anlagen ist gemäß textlicher Festsetzung Nr. 
2 für technische Dachaufbauten wie Antennen, Schornsteine, Lüftungsanlagen sowie 
Anlagen zur regenerativen Energiegewinnung möglich. 

5.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksflächen 
Im Bebauungsplan werden gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB die Bauweise und die über-
baubare Grundstücksfläche festgesetzt.  

 Bauweise 
Für die Allgemeinen Wohngebiete WA-1 und WA-2 wird eine offene Bauweise festge-
setzt. In der offenen Bauweise werden die Gebäude mit seitlichem Grenzabstand als 
Einzelhäuser, Doppelhäuser oder Hausgruppen errichtet. Die Länge darf höchstens 50 
m betragen. In der näheren Umgebung befindet sich ebenfalls überwiegend Bebauung 
in offener Bauweise. 

 Überbaubare Grundstücksfläche 
Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugrenzen gemäß § 23 BauNVO fest-
gelegt. Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete werden die Baugrenzen überwiegend 
in einem Abstand von 3,0 m zu den festgesetzten Verkehrsflächen ausgewiesen. 

5.4 Verkehr 
Die Allgemeinen Wohngebiete sollen durch eine etwa 8,0 m breite Stichstraße mit An-
bindung an die Eckermannstraße erschlossen werden. Es wird eine öffentliche Ver-
kehrsfläche gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB festgesetzt. Die Erschließung ist somit 
problemlos für Lastkraftwagen, Entsorgungs- und Rettungsfahrzeuge befahrbar. Im 
südlichen Teil des Plangebietes wird eine Aufweitung der Verkehrsfläche vorgesehen, 
so dass eine Wendeanlage für Entsorgungsfahrzeuge entsteht. Die Verkehrsfläche 
wird im Südosten des Plangebietes bis zur Grenze des räumlichen Geltungsbereiches 
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weitergeführt, um die Erschließung potenzieller Erweiterungen der Siedlungsflächen 
zu einem späteren Zeitpunkt zu ermöglichen. 

5.5 Maßnahmen zum Schutz von Boden, Natur und Landschaft 
Die Befestigung von Stellplätzen, Zufahrten und Wegen ist nur in wasser- und luft-
durchlässigem Aufbau herzustellen. Die Herstellung von Betonunterbau, Fugenver-
guss, Asphaltierungen und sonstige, die Luft- und Wasserdurchlässigkeit des Bodens 
wesentlich mindernde Befestigungen sind unzulässig (textliche Festsetzung Nr. 4). Da-
mit werden die Eingriffe in die Schutzgüter Boden und Wasser gemindert. 

5.6 Flächenübersicht 
Tab. 1: Flächenübersicht zu Bestand und Planung (Werte gerundet) 

Fläche Bestand in ha Planung in ha 

Geltungsbereich 1,04 

Grünfläche 1,01 0,05 

Allgemeines Wohngebiet 0,00 0,79 

Öffentliche Verkehrsfläche 0,03 0,20 
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6. Umweltbericht 
6.1 Einleitung 

6.1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplanes  
Planungsziel und Anlass der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Schaffung von 
Wohnraum in der Stadt Fürstenberg/Havel, um die bestehende Nachfrage zu bedie-
nen. Mit der Planung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errich-
tung von Wohngebäuden geschaffen werden. 
Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 1,04 ha. 
Das Planverfahren wird im Regelverfahren nach §§ 2, 3, 4 und 4a Baugesetzbuch 
(BauGB) durchgeführt. Zeitgleich und zugehörig werden der erforderliche Umweltbe-
richt gemäß § 2a BauGB, die Eingriffs-/Ausgleichsbilanz und die spezielle artenschutz-
rechtliche Prüfung erarbeitet. Der Bebauungsplan bedarf der Genehmigung nach § 10 
BauGB durch die höhere Verwaltungsbehörde, da die Stadt Fürstenberg/Havel über 
keinen wirksamen Flächennutzungsplan verfügt. 
Als Art der baulichen Nutzung werden gemäß § 4 BauNVO zwei Allgemeine Wohnge-
biet (WA-1, WA-2) festgesetzt, in denen Wohngebäude, die der Versorgung dienenden 
Läden, Schank- und Speiswirtschaften sowie nicht störende Handwerksbetriebe und 
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke zu-
lässig sind. Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind nicht zulässig. 
Die Grundflächenzahl (GRZ) ist mit dem Wert von 0,2 (WA-2) bzw. 0,4 (WA-1) festge-
setzt. Eine Überschreitung der GRZ ist nach Maßgabe des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO 
zu 50 % durch Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten und durch Nebenanlagen 
möglich. Damit dürfen insgesamt höchstens 30 % (WA-2) bzw. 60 % (WA-1) der Allge-
meinen Wohngebiete durch bauliche Anlagen überdeckt werden. 
Die Baugrenzen sind überwiegend in einem Abstand von 3,0 m zu den Verkehrsflächen 
festgesetzt. Die zulässige Höhe der baulichen Anlagen beträgt im WA-1 ca. 12,0 m und 
im WA-2 ca. 8,0 m über Gelände. Daraus ergibt sich im WA-1 die Errichtung von Ge-
bäuden mit III Vollgeschossen und im WA-2 mit II Vollgeschossen. Eine Überschreitung 
der zulässigen Bauhöhe für technische Dachaufbauten ist möglich. 
Die Erschließung erfolgt über eine neu geplante 8 m breite öffentliche Verkehrsfläche 
mit Anbindung an die Eckermannstraße im Norden und einer Wendeanlage im Süden 
des Plangebietes. Die PKW-Stellplätze sind in den Allgemeinen Wohngebieten, an-
grenzend an die Planstraße, vorgesehen. 
Zur Durchgrünung des Gebietes sind in den Allgemeinen Wohngebieten Pflanzungen 
umzusetzen. Die Grünfläche im Bereich der Eckermannstraße wird in ihrem Bestand 
gesichert und als Öffentliche Grünfläche festgesetzt. Ergänzend sind planextern Kom-
pensationsmaßnahmen umzusetzen. 
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes wird die Bestandsversiegelung von 
ca. 300 m² auf ca. 5.850 m² erhöht. Es ergibt sich ein maximales Eingriffspotential von 
5.550 m² neu versiegelter Fläche. 
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6.1.2 Umweltschutzziele aus übergeordneten Gesetzen und Planungen und ihre Be-
rücksichtigung 
Baugesetzbuch (BauGB) 
Gemäß § 2 Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) erfordert die Aufstellung, Änderung 
oder Ergänzung von Bauleitplänen generell die Durchführung einer Umweltprüfung und 
die Erstellung eines Umweltberichts. Im Rahmen der Umweltprüfung sind die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen des Bauleitplans zu ermitteln, zu be-
schreiben und zu bewerten. Der Umweltbericht ist gemäß § 2a BauGB als gesonderter 
Teil in die Begründung des Bebauungsplanes aufzunehmen. Der erforderliche Min-
destinhalt wird durch die Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 BauGB vorgegeben. 
Mit Durchführung der Umweltprüfung für die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 18 
"Wohngebiet Eckermannstraße" erfolgt eine Bündelung der nach § 2 Abs. 4 BauGB 
auf der Ebene der Bauleitplanung notwendigen umwelt- und naturschutzfachlichen 
Prüfungs- und Planungsinstrumente und der nach § 1a Abs. 3 BauGB erforderlichen 
Abarbeitung der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung.  
Ein Bebauungsplan stellt keinen Eingriff im Sinne des BNatSchG dar, jedoch schafft er 
in der Regel die planungsrechtlichen Voraussetzungen für Eingriffe in Natur und Land-
schaft. Demzufolge ist die Eingriffsregelung zu beachten und der Eingriff durch ent-
sprechende Kompensationsmaßnahmen auszugleichen. Die Eingriffsregelung wird im 
vorliegenden Verfahren im Umweltbericht mit integrierter Eingriffsbilanzierung berück-
sichtigt. Aus den Ergebnissen werden Maßnahmen zur Vermeidung, zur Minimierung 
und zum Ausgleich abgeleitet. Der Ausgleich der zu erwartenden Eingriffe in Natur und 
Landschaft erfolgt durch geeignete Festsetzungen nach § 9 BauGB.  
Die Eingriffsbewertung erfolgt durch eine verbal-argumentative Beschreibung der Ein-
griffswirkungen. Dabei ist nachzuweisen, dass die unvermeidbaren Eingriffe in Natur 
und Landschaft angemessen ausgeglichen bzw. durch geeignete Ersatzmaßnahmen 
kompensiert werden. Sofern umsetzbar, sind landschaftspflegerische Maßnahmen zu 
entwickeln, die im räumlichen Zusammenhang mit dem Eingriff stehen und eine funk-
tional gleichartige bzw. gleichwertige Kompensation gewährleisten. Können keine der-
artigen Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden, sind geeignete Ersatzflächen im 
weiteren Umfeld der Baumaßnahme zu finden und auszuweisen. 
Gemäß § 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB ist ein Ausgleich dann nicht erforderlich, soweit die 
durch die Bebauungspläne vorbereiteten Eingriffe in Natur und Landschaft bereits vor 
der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Bereits vorhandene 
Eingriffe werden nicht erneut bilanziert. 
Zur Beeinträchtigung des Landschaftshaushaltes und seiner Funktionen können bau-, 
anlage- und nutzungsbedingte Eingriffswirkungen führen. Baubedingte Eingriffswirkun-
gen bedingen in der Regel nur vorübergehende Beeinträchtigungen. Anlagebedingte 
Eingriffswirkungen entstehen durch die unmittelbaren Eingriffe infolge der Flächenin-
anspruchnahme. Nutzungsbedingte Eingriffswirkungen können durch den Betrieb her-
vorgerufen werden. 
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Landeswaldgesetz  
Eine Inanspruchnahme von Waldflächen macht eine waldgesetzliche Genehmigung 
zur Umwandlung von Wald in eine andere Nutzungsart auf der Grundlage von § 8 
LWaldG erforderlich. In Abhängigkeit der künftigen Nutzung ist zu klären ob eine dau-
erhafte Waldumwandlung erforderlich ist.  
Das Landeswaldgesetz findet für das Plangebiet keine Anwendung, da kein Wald im 
Sinne des LWaldG vorhanden ist. 
Brandenburgisches Naturschutzausführungsgesetz  
Das Brandenburgische Naturschutzausführungsgesetz (BNatSchG) konkretisiert die 
Ziele des BNatSchG landesspezifisch.  
Im Plangebiet befinden sich keine gemäß § 30 BNatSchG i. V. m. § 18 BbgNatSchAG 
gesetzlich geschützten Biotope.  
Brandenburgisches Denkmalschutzgesetz  
Das Brandenburgische Denkmalschutzgesetz (BbgDSchG) formuliert Grundsätze, die 
bei der Entdeckung, Entfernung bzw. Umsetzung von Bodendenkmalen zu beachten 
sind.  
Innerhalb des Plangebietes sich keine Bau- bzw. Bodenkmale bekannt.  
Wasserhaushaltsgesetz 
Im Plangebiet befinden sich keine natürlichen Oberflächengewässer.  
Das Plangebiet befindet sich in keinem Hochwasserrisikogebiet im Sinne des § 73 Ab-
satz 1 Satz 1 WHG. 
Das Plangebiet befindet sich außerhalb von Trinkwasserschutzzonen.  
Besonderer Artenschutz 
Bei der Aufstellung des Bebauungsplanes sind die Verbotstatbestände des besonde-
ren Artenschutzes gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zu beachten. 
Dies betrifft das Tötungsverbot, das Störungsverbot das Verbot der Beeinträchtigung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten.  
Parallel zum B-Planverfahren wird 2023 ein Artenschutzbeitrag vom Büro Vorland er-
stellt. Die Aussagen zum Artenschutz werden im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
Baumschutzsatzung  
Der Geltungsbereich der Satzung über die Erhaltung, die Pflege und den Schutz von 
Bäumen in der Stadt Fürstenberg/Havel (Baumschutzsatzung) vom 15.12. 2010 be-
schränkt sich auf die im Zusammenhang bebauten Ortsteile.  
Gemäß Baumschutzsatzung geschützte Bäume befinden sich im Plangebiet. Für die 
zu fällenden Bäume wird die Baumschutzsatzung angewendet.  
Landesentwicklungsplan  
Gemäß Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP HR) liegt 
das Plangebiet in der Siedlungsfläche von Fürstenberg/Havel.  
Das Plangebiet liegt nicht im Freiraumverbund (Ziel 6.2). 
Regionalplanung 
Das Plangebiet befindet sich in der Region Prignitz-Oberhavel. Ein Vorentwurf des Ge-
samtplanes liegt noch nicht vor. 
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Das Plangebiet liegt außerhalb des Vorranggebietes „Freiraum“ und des Vorbehalts-
gebietes "Historisch bedeutsame Kulturlandschaft" des sachlichen Teilregionalplanes 
"Freiraum und Windenergie" (2019). Durch die Planungsabsicht ist eine Beeinträchti-
gung der Vorranggebiete nicht zu erwarten. 
Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan (FNP) der Stadt Fürstenberg/Havel von 2003 ist nicht wirk-
sam. Er stellt für das Plangebiet Wohnbaufläche Typ II mit einer mittleren Dichte dar. 

6.1.3 Beschreibung der Prüfmethoden 
Für das Projekt wird nach § 2 a BauGB ein Umweltbericht erarbeitet. Der Umweltbe-
richt basiert auf den Aussagen und dem Entwurf des Bebauungsplanes. Die Umwelt-
belange wurden auf Basis verschiedener Datengrundlagen beurteilt, welche dem Quel-
lenverzeichnis zu entnehmen sind.  
Für das Plangebiet sind aufgrund seiner Größe und seiner geplanten Nutzungen alle 
Umweltbelange von den Auswirkungen des Vorhabens betroffen und somit untersu-
chungsrelevant. Im Umweltbericht werden die naturschutzrechtlich relevanten Schutz-
güter Boden und Fläche, Wasser und Grundwasser, Klima, Tiere, Pflanzen und Bio-
tope, biologische Vielfalt, Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe 
und Landschaftsbild untersucht. Außerdem werden die Umweltbelange Mensch, Luft, 
Kultur- und Sachgüter sowie die Wechselwirkungen betrachtet. 
Der jeweilige Wirkungsraum der zu betrachtenden Schutzgüter resultiert aus der zu 
erwartenden Reichweite erheblicher Wirkungen, der bestehenden Vorbelastungen in-
klusive der hieraus resultierenden räumlichen Beeinflussungen, wie Trennwirkungen.  
Die dargestellten Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und zum Ausgleich von 
Beeinträchtigungen werden in ihrer Wirksamkeit beurteilt. Die naturschutzrechtliche 
Eingriffsregelung wird in Form einer Eingriffs-/Ausgleichsbilanz auf Grundlage der "Hin-
weise zum Vollzug der Eingriffsregelung - HVE" im Land Brandenburg bearbeitet. Eine 
allgemeinverständliche Zusammenfassung ermöglicht der Öffentlichkeit, die wesentli-
chen voraussichtlichen Umweltwirkungen einschätzen zu können. 
Im Hinblick auf besonders und streng geschützte Arten gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 
sowie gemäß § 44 BNatSchG wird 2023 ein Artenschutzbeitrag vom Büro Vorland er-
stellt. Der Kartierzeitraum liegt zwischen März und August 2023. Im Umweltbericht wer-
den die Inhalte des Artenschutzbeitrages zusammengefasst wiedergegeben. Vertie-
fende und weiterführende Informationen sind dem Einzelgutachten selbst zu entneh-
men.  

6.2 Beschreibung und Bewertung des Umweltzustandes 

6.2.1 Schutzgebiete und geschützte Objekte 
Das Plangebiet ist, wie der Großteil der Ortslage Fürstenberg/Havel, Bestandteil des 
Naturparks „Uckermärkische Seen“. Das Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Fürstenber-
ger Wald- und Seengebiet umgibt die Ortslage Fürstenberg/Havel außerhalb des be-
bauten großräumig. Das Plangebiet liegt nicht innerhalb des LSG. 
Weitere Schutzgebiete nach nationalem oder internationalem Recht sind nicht durch 
das Plangebiet berührt. Als nächstgelegene Schutzgebiete im erweiterten Umfeld be-
finden sich: 
• FFH-Gebiet „Stolpseewiesen-Siggelhavel“ (DE 2845-301) ca. 2.000 m östlich 
• FFH-Gebiet „Thymen“ (DE 2744-301) ca. 3.000 m nördlich 
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• FFH-Gebiet „Stechlin“ (DE 2844-301) ca. 3.200 m westlich 
• SPA-Vogelschutzgebiet „Stechlin“ (DE 2843-401) ca. 3.200 m westlich 
• NSG „Stechlin“ (2844-502) ca. 3.200 m westlich 
• NSG „Thymen“ (2744-503) ca. 3.000 m nördlich 
Aufgrund der räumlichen Abstände zu den Schutzgebieten und der bereits vorhande-
nen städtebaulichen Vorprägung des Plangebietes und der baulich genutzten Umge-
bung werden keine Beeinträchtigungen der bedeutenden Tier- und Pflanzenarten der 
jeweiligen Schutzgebiete erwartet.  

6.2.2 Fläche, Geologie und Boden 
Das Plangebiet liegt in der Region „Nordbrandenburgisches Wald- und Seengebiet“. 
Es gehört zur naturräumlichen Haupteinheit „Mecklenburgische Seenplatte“ mit der Un-
tereinheit „Neustrelitzer Kleinseenland“. Die Böden entstanden im Pleistozän, Weich-
sel-Kaltzeit, im Brandenburger Stadium. 
Gemäß Grundkarte der Bodenübersichtskarte im Maßstab 1:300.000 (BÜK300) wer-
den podsolige Braunerden aus Sand über Schmelzwassersand als vorherrschende Bö-
den im Plangebiet angegeben: 
• vorherrschend podsolige Braunerden und gering verbreitet Braunerden und Podsol-

Braunerden aus Sand über Schmelzwassersand; selten lessivierte Braunerden, z.T. 
podsolig aus Lehmsand über Schmelzwassersand 

Die örtlich natürlicherseits anstehenden Substrate besitzen folgende Eigenschaften: 
 Grundwasserneubildungsvermögen  gering  
 Filtereigenschaften     gut 
 Pufferwirkung     mittel-schlecht 
 Empfindlichkeit gegenüber Verdichtung  gering 
Besonders schutzwürdige Bodenstrukturen oder geologische Verhältnisse wurden 
nicht angetroffen. 

6.2.3 Wasser und Grundwasser 
Grundwasser 
Gemäß Hydrogeologischer Karte (HYK50, 1965) liegt der Grundwasserflurabstand 
zum obersten genutzten Grundwasserleiter im Plangebiet auf der Ostseite zwischen 
5 m und 10 m und auf der Westseite zwischen 10 m und 15 m. Die Linie gleicher 
Grundwasserhöhe (Isohypsen) liegt bei 53,0 m bis 54,0 m. Das Gefälle verläuft nach 
Norden in Richtung Baalensee. Es handelt sich um einen oberflächig anstehenden 
Grundwassergeringleiter mit hohem Sandgehalt. Die Geländehöhe liegt bei ca. 67 m. 
Die Grundwasserverhältnisse werden als nicht gespannt angegeben.  
Das anfallende Regenwasser versickert bzw. fließt es aufgrund der vorhandenen Nei-
gung bei Starkregen Richtung Osten ab. 
Der Boden aus schluffigen Sanden ist bedingt wasserdurchlässig. Eine besondere 
Empfindlichkeit gegenüber möglichen Verunreinigungen zumindest des obersten 
Grundwasserkörpers ist vermutlich nicht gegeben.  
Oberflächengewässer  
Stehende Gewässer befinden sich nicht im Plangebiet. 
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6.2.4 Pflanzen und Biotope 
Als natürliche Vegetation würde sich im Plangebiet ohne Einfluss des Menschen ein 
„Schattenblumen-Buchenwald“ (Hofmann & Pommer, 2005) einstellen. Die Baum-
schicht wird absolut von Rotbuchen (Fagus sylvatica) dominiert. Es handelt sich um 
einen artenarmen, gering strukturierten, mittelwüchsigen Buchenwald, der in Branden-
burg potentiell die am häufigsten vertretene Einheit der Hainsimsen-Buchenwälder ist.  
Eine Strauchschicht fehlt fast vollständig. Die Bodenoberfläche wird durch das Fall-
Laub der Buche bestimmt. In der spärlichen Bodenvegetation finden sich Arten, wie 
Pillen-Segge (Carex pilulifera) und Wald-Frauenhaar (Polytrichum formosum), Schat-
tenblume (Maianthemum bifolium), Hainrispengras (Poa nemoralis), Behaarte 
Hainsimse (Luzula pilosa) und Wald-Sauerklee (Oxalis acetosella). 
Für die Biotoptypenerfassung wurde die Kartierungsanleitung und die Liste der Bio-
toptypen für das Land Brandenburg (LUGV 2011) verwendet. Die vorkommenden Bio-
toptypen wurden in einer Biotoptypenkarte dargestellt. Die Ergebnisse der Kartierung 
wurden auf das Orthophoto übertragen und die Flächengrößen auf dieser Grundlage 
sowie anhand der vorliegenden Vermessung digital ermittelt.  
Das gesamte Plangebiet ist langjährig offengelassene Brache. Auf den anthropogen 
geprägten Flächen haben sich ruderale Landreitgrasfluren mit einer Gehölzdeckung 
von 10-30 % (Code 032102 / RSCxG) und Robinien-Vorwald (Code 082814 / WVTR) 
entwickelt.  
Neben der dominierenden Robinie sind vor allem Ahorn, Esche und Kiefer anzutreffen. 
Insgesamt wurden 36 gemäß Baumschutzsatzung geschützte Bäume mit einem 
Stammumfang größer als 60 cm auf der Fläche kartiert. 
Folgende kartierte Biotoptypen (Kartierungsschlüssel Brandenburg 2004, Band 
1 und 2) sind zur Einschätzung des Plangebietes relevant: 
Abkürzungen  

Schutz § – Geschützter Biotop nach § 18 BbgNatSchAG (zu § 30 BNatSchG) 
 (§) k.S. – in bestimmten Ausbildungen geschützt (k.S. = kein Schutzstatus) 

 §§ – Geschützte Allee nach § 17 BbgNatSchAG (zu § 29 BNatSchG) 
RL  BB Rote Liste Land Brandenburg:  
 0 – vollständig vernichtet, 1 – extrem gefährdet, 2 – stark gefährdet, 3 – gefährdet,  

 R – wegen Seltenheit gefährdet, V – Vorwarnliste (im Rückgang), D – Einstufung nicht  
möglich, * – derzeit keine Gefährdung erkennbar, # - Gefährdungseinstufung nicht sinnvoll 

Regenerierb. N – nicht regenerierbar, K – kaum regenerierbar, S – schwer regenerierbar,  
 B – bedingt regenerierbar, # - keine Einstufung sinnvoll 

 Tab. 1: vorhandene Biotoptypen im Geltungsbereich mit Angaben zu Schutz, Gefährdung und 
Regenerierbarkeit der vorkommenden Biotoptypen nach LUGV (2010) 

Biotoptyp 
 

Nummerncode 
(Buchstabencode) 

FFH 
LRT 

Sch-
utz 

 

RL 
 

Re-
gen-
ration 

Fläche in 
m² % 

03 Ruderalfluren 

Landreitgrasfluren mit 
einer Gehölzdeckung 
von 10-30 % 

032102 (RSCxG)    # 4.820 46,1 
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Biotoptyp 
 

Nummerncode 
(Buchstabencode) 

FFH 
LRT 

Sch-
utz 

 

RL 
 

Re-
gen-
ration 

Fläche in 
m² % 

07 Wälder und Forste 

Robinien-Vorwald 082814 (WVTR)    # 4.820 46,1 

10 Grün- und Freiflächen 

Grünanlagen unter 2 ha 101011 (PFPK)    # 520 5,0 

11 Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen 

Straßen mit Asphalt- 
oder Betondecken 12612 (OVSB)    # 300 2,8 

Summe 10.440 100 

 Tab. 2: gemäß Baumschutzsatzung geschützte Bäume im Geltungsbereich  

Anzahl  Baumart Stamm-       
umfang 

Faktor Kompensations-         
bedarf 

33  
Robinie, Ahorn, Esche 
 

60-120 1 : 1 33 

2  Robinie, Linde 120-180 1 : 2 4 
1 Linde 240-300 1 : 4 4 
Gesamtsumme Ersatzpflanzungen 41 

Bewertung 
Im gesamten Plangebiet bestehen Vorbelastungen durch die anthropogene Prägung.  
Es befinden sich keine Biotope im Plangebiet.  
Insgesamt 36 Bestandbäume sind gemäß Baumschutzsatzung geschützt. 
Insgesamt sind die Biotope des Plangebietes naturfern und anthropogen geprägt. Auf-
grund der naturräumlichen Ausstattung und der vorhandenen Nutzungen wird es als 
vergleichsweise konfliktarm bewertet.  

6.2.5 Tiere 
Faunistische Erfassungen werden im Frühjahr/Sommer 2023 vom Büro Vorland durch-
geführt. Die Biotopausstattung ist ausgesprochen monoton. Der überwiegende Teil der 
Flächen besteht aus Ruderalflächen und Vorwaldflächen. Insgesamt weist das Plan-
gebiet von seiner Biotopausstattung eine geringe Bedeutung als Lebensraum für die 
Fauna auf. Die vorherrschenden Biotoptypen lassen den typisch anthropogenbezoge-
nen ubiquitären Artenbestand erwarten.  
Das zu untersuchende Artenspektrum umfasst nach aktueller Beurteilung des Plange-
bietes die Artengruppen Avifauna (Brutvögel und Nahrungsgäste, ohne Zug und Rast), 
Reptilien, Fledermäuse (Quartier-/ Potentialprüfung) und Arthropoda (Potentialab-
schätzung, Präsenzprüfung). Dies gründet sich auf der Beurteilung der Lage und Ha-
bitatausstattung nach aktuellem Luftbild und einer Ortsbegehung im Frühjahr 2023. 
Brutvögel 
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Für die Avifauna werden lediglich Brutvögel betrachtet. Die siedlungsnahe Lage, die 
überschaubare Größe und die heterogene Ausstattung mit zahlreichen urbanen Ele-
menten spricht gegen die Relevanz der Fläche bezüglich Zug und Rast. Gastvögel 
werden als Nahrungsgäste im Rahmen der Brutvogelerfassung dokumentiert. 
Die Erfassungsmethodik der Brutvögel folgt den Methodenstandards nach Südbeck et 
al. (2005). Einer möglicherweise zu erwartenden hohen Kleinvogeldichte aufgrund des 
strukturreichen Übergangs der Fläche vom urbanen Raum in die freie Landschaft ist 
mit 6 Tagbegehungen ab Morgendämmerung zur Nutzung des morgendlichen Aktivi-
tätsmaximums Rechnung getragen.  
Reptilien  
Als planungsrelevante Reptilien ist die Zauneidechse zu erwarten. Geplant sind 3 se-
perate Begehungen von April bis Juni während geeigneter Wetterlagen zur Hauptakti-
vitätszeit der Zauneidechse. Bei Einsatzmöglichkeit erfolgt die Auslage von Reptilien-
brettern und deren Kontrolle bei jeder Begehung. Gleichzeitig erfolgt bei den Brutvo-
gelkartierungen eine Kontrolle auf das Vorkommen der Art. 
Amphibien 
Ein Vorkommen von Amphibien ist aufgrund der Habitatausstattung nicht zu erwarten. 
Kartierungen sind nicht geplant. 
Arthropodenfauna  
Sollten bei den Begehungen Hinweise auf die Präsenz planungsrelevanter Arten (An-
hang IV FFH-Richtlinie), z.B. Nachkerzenschwärmer oder xylobionte Käfer, festgestellt 
werden., erfolgt eine Kartierung. Da sich Hinweise auf ein Vorkommen meist sehr gut 
erbringen lassen bzw. durch deren Ausbleiben die Absenz gut belegbar ist, wird eine 
Relevanzprüfung für ausreichend erachtet. 
Chiropterenfauna (Fledermäuse) 
Alle in Deutschland vorkommenden Fledermausarten sind als Arten der FFH-Anhänge 
planungsrelevant. Deren Präsenz in Form von Quartieren (Wochenstuben, Sommer-
quartiere) oder schwerpunktmäßigen Jagdgebieten ist abzuprüfen. Dazu wird ein 
Fachmann tagsüber geeignete Strukturen (Bäume) mit entsprechenden Geräten su-
chen und prüfen. Zur Dämmerung wird außerdem nach ausschwärmenden Tieren ge-
sucht. Dazu werden gezielt ideale Witterungsbedingungen genutzt.  

6.2.6 Biologische Vielfalt und Biotopverbund 
Der Begriff biologische Vielfalt oder Biodiversität umfasst laut Bundesamt für Natur-
schutz: 
- die Vielfalt der Arten 
- die Vielfalt der Lebensräume und  
- die genetische Vielfalt innerhalb der Tier- und Pflanzenarten. 
Alle drei Bereiche sind eng miteinander verknüpft und beeinflussen sich auch gegen-
seitig. Bestimmte Arten sind auf bestimmte Lebensräume und auf das Vorhandensein 
ganz bestimmter anderer Arten angewiesen. Der Lebensraum wiederum hängt von be-
stimmten Umweltbedingungen wie Boden, Klima- und Wasserverhältnissen ab. Die ge-
netischen Unterschiede innerhalb der Arten schließlich verbessern die Chancen der 
einzelnen Art, sich an veränderte Lebensbedingungen (z. B. durch den Klimawandel) 
anzupassen. Man kann biologische Vielfalt mit einem engen Netz vergleichen mit zahl-
reichen Verknüpfungen und Abhängigkeiten.  
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Das internationale Übereinkommen über die biologische Vielfalt (sog. Biodiversitäts-
konvention) verfolgt drei Ziele: 
- den Erhalt der biologischen Vielfalt, 
- die nachhaltige Nutzung der biologischen Vielfalt und 
- den gerechten Vorteilsausgleich aus der Nutzung der biologischen Vielfalt. 
Auch die Brandenburgische Biodiversitätsstrategie verfolgt das Ziel, die natürlich und 
kulturhistorisch entstandene Artenvielfalt in für die einzelnen Lebensräume charakte-
ristischer Ausprägung zu stabilisieren und zu erhalten. Dabei soll die vorhandene na-
turraumtypische Vielfalt von Lebensräumen dauerhaft gesichert werden und sich in ei-
nem günstigen Erhaltungszustand befinden. Wildlebende Arten (Tiere, Pflanzen, Pilze, 
Mikroorganismen) sollen in ihrer genetischen Vielfalt und in ihrer natürlichen Verteilung 
-auch im Boden und Wasser- vorhanden sein.  
Aufgrund der anthropogenen Vorbelastungen und der innerstädtischen Lage ist die bi-
ologische Vielfalt des Plangebietes als sehr gering einzuschätzen. Es ruderale Nutzun-
gen. Ein Biotopverbund erfolgt über die Gehölzflächen sowie über die Ruderalfläche. 

6.2.7 Luft und Klima 
Das Klima im Plangebiet wird sowohl vom Küsten- als auch vom Binnenlandklima be-
einflusst und ist daher als Übergangsklima zwischen „feucht-sommerkühl und winter-
mild“ sowie trocken-sommerwarm und relativ winterkalt“ einzustufen. 
Das Gebiet um Fürstenberg/Havel gehört mit einem mittleren jährlichen Niederschlag 
von 600 mm zu den niederschlagsreicheren Gebieten Brandenburgs. 
Kleinklimatisch hat die Planfläche keine Bedeutung. Lufthygienisch kann es als gering 
belastet eingestuft werden.  

6.2.8 Landschaftsbild und Erholung 
Als umweltschutzrelevante Ziele sind gemäß Bundesnaturschutzgesetz für das 
Schutzgut Landschaft der Schutz und die Erhaltung des Landschaftsbildes, die Wie-
derherstellung beeinträchtigter Bereiche des Landschaftsbildes und die Vermeidung 
von Eingriffen in besonders schützenswerte Landschaftsbilder von Bedeutung.  
Beurteilungsraum für die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes ist der Sichtraum, 
von dem aus die baulichen Anlagen gesehen werden können. Das Plangebiet ist be-
reits von baulichen Anlagen umgeben. Eine weiträumige Sichtbarkeit ist nicht gegeben. 
Für die Erholungsnutzung hat das Gebiet keine Bedeutung. Zusammenhängende Spa-
zier- bzw. Wanderwege, die zur Naherholung sind nicht vorhanden. 
Insgesamt hat das Plangebiet in Bezug auf das Schutzgut Landschaftsbild und die Er-
holungsnutzung eine untergeordnete Bedeutung.  

6.2.9 Kultur- und sonstige Sachgüter 
Im Plangebiet und umliegenden relevanten Flächen sind Kultur- und Sachgüter nicht 
bekannt. 

6.2.10 Mensch und Gesundheit 
Das Untersuchungsgebiet befindet sich in direkter Nähe zu Wohnbereichen. Eine po-
tentielle Einschränkung der Wohnqualität besteht durch Immisionen durch den motori-
sierten Individualverkehr auf der angrenzenden Bundesstraße.  
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6.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes 

6.3.1 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchführung der Pla-
nung 

6.3.1.1 Schutzgebiete und geschützte Objekte 
Erhebliche Umweltauswirkungen wie Verlust, Zerschneidung und Funktionsbeeinträch-
tigung von Schutzgebietskategorien nach §§ 20 bis 30 BNatSchG sind nicht zu erwar-
ten.  

6.3.1.2 Fläche, Geologie und Boden 
Baubedingte Beeinträchtigungen erfolgen während der Bauphase durch die vorüber-
gehende Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtungen, Baustraßen, und La-
gerplatzflächen. Damit verbunden sind Verdichtung, Auf- und Abgrabungen, Umlage-
rung und Veränderung des Bodenaufbaus. 
Kontaminationen durch Störfälle sind nicht grundsätzlich auszuschließen. Verschmut-
zungen des Bodens sind durch geeignete Schutzmaßnahmen zu verhindern. Beein-
trächtigungen durch das Befahren der Flächen mit schwerem Baugerät sind weitestge-
hend durch geeignete Maßnahmen (u. a. Reduzierung der Flächeninanspruchnahme 
von Böden, Verhinderung von Schadstoffeinträgen) zu minimieren. 
Gemäß HVE (2009) gelten temporäre Eingriffe dann als erheblich, wenn die Beein-
trächtigung länger als 5 Jahre wirksam ist. Im vorliegenden Planverfahren wird davon 
ausgegangen, dass baubedingte Versiegelungen vorher rückgebaut werden. In der 
Eingriffsbilanzierung für das Schutzgut Boden bleiben die temporär beeinträchtigten 
Flächen deshalb unberücksichtigt, da sie nach dem Rückbau wieder voll der natürli-
chen Prozessdynamik unterworfen sind.  
Aufgrund der zeitlich begrenzten Bauphase und bei Umsetzen der Vermeidungsmaß-
nahmen sind nur geringe baubedingte Beeinträchtigungen zu erwarten, die nicht er-
heblich und nicht nachhaltig sind.  
• Allgemeine Wohngebiete 
Für die Allgemeinen Wohngebiete ist eine GRZ von 0,2 (WA-2) bzw. 0,4 (WA-1) fest-
gesetzt. Eine Überschreitung der GRZ ist nach Maßgabe des § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO zu 50 % durch Garagen und Stellplätzen mit ihren Zufahrten und durch Ne-
benanlagen möglich. Für die Befestigung von Nebenanlagen, wie Stellplätzen, Zufahr-
ten und Wegen ist im Bebauungsplan festgesetzt, dass diese nur in wasser- und luft-
durchlässigem Aufbau herzustellen sind. Für die Überschreitung der GRZ durch Ne-
benanlagen wird deshalb eine Teilversiegelung von 70 % der zulässigen Versiegelung 
berücksichtigt. 

WA-1 mit GRZ 0,4 3.975 m² x 0,4 = 1.590 m² 
zzgl. Überschreitung durch Nebenanlagen 3.975 m² x 0,2 (= 795 m²) 
davon anrechenbar     795 m² x 0,7 =    557 m² 

WA-2 mit GRZ 0,2 3.870 m² x 0,4 = 1.548 m² 
zzgl. Überschreitung durch Nebenanlagen 3.870 m² x 0,2 (= 774 m²) 
davon anrechenbar     774 m² x 0,7 =    542 m² 

zulässige Grundfläche WA gesamt  = 4.237 m² 
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• Verkehrsflächen 
Für die ca. 2.000 m² große Verkehrsfläche wird die Annahme getroffen, dass sie zu 
80 % vollversiegelt werden und 20 % unversiegelte Nebenflächen verbleiben. Daraus 
ergibt sich eine anrechenbare Versiegelung von 1.600 m² für die Verkehrsflächen.  

 Tab. 3: geplante maximale Teil- und Vollversiegelungen von Boden 

Art der Versiegelung Summe in m² 

Vollversiegelung 

- Vollversiegelung WA-1 
- Vollversiegelung WA-2 
- Verkehrsflächen (80 % der Fläche) 

1.590 
1.548 
1.600 

Zwischensumme Vollversiegelung 4.738 

Teilversiegelung 

- Teilversiegelung WA-1 (50 % Überschreitung Nebenanlagen) 
- Teilversiegelung WA-2 (50 % Überschreitung Nebenanlagen) 

557 
542 

Zwischensumme Teilversiegelung 1.099 

Gesamt  5.837 
Gesamt (gerundet) 5.850 

Die Ermittlung der vorhandenen Versiegelung erfolgt aufgrund der tatsächlich vor Ort 
anzutreffenden Versiegelung. Als Grundlage dient die Vermessung des in Aufstellung 
befindlichen Bebauungsplanes. Insgesamt wurden im Geltungsbereich eine voll- bzw. 
teilversiegelte Fläche von 200 m² ermittelt.  

 Tab. 4: vorhandene maximale Teil- und Vollversiegelungen von Boden 

Art der Versiegelung Summe in m² 

Vollversiegelung 

- Vollversiegelung Eckermannstraße 295 
Gesamt  300 
Gesamt (gerundet) 300 

Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes wird die Bestandsversiegelung von 
ca. 300 m² auf ca. 5.850 m² erhöht. Es ergibt sich ein maximales Eingriffspotential von 
5.550 m² versiegelter Fläche.  
Auf diesen Flächen wird der Boden keinerlei Funktionen mehr übernehmen. Die Funk-
tionen des Bodens als Lebensraum, Filter- und Puffer für den Wasserschutz sowie für 
die Wasserversickerung gehen dauerhaft verloren. Von der Neuversiegelung sind bis-
lang unversiegelte Ruderalflächen betroffen. Diese Böden sind aber erheblich anthro-
pogen beeinflusst.  
Aufgrund der Neuversiegelung bislang unversiegelter Flächen sind die anlagebeding-
ten Beeinträchtigungen erheblich und nachhaltig. Durch Vermeidung unnötiger Boden-
versiegelung und die Anlage von planexternen Kompensationsflächen können die Be-
einträchtigungen ausgeglichen werden. 
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Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 

6.3.1.3 Wasser und Grundwasser 
Baubedingte Beeinträchtigungen finden durch vorübergehende Flächeninanspruch-
nahme während der Bautätigkeit und der damit verbundenen Erhöhung der Verdich-
tung des anstehenden Bodens statt. Diese kann die Versickerungsfähigkeit von Nie-
derschlagswasser verringern und zu einem erhöhten Oberflächenabfluss führen. Diese 
geringen Beeinträchtigungen sind zeitlich begrenzt. Sie werden als nicht erheblich und 
nicht nachhaltig eingeschätzt.  
Anlagebedingte Beeinträchtigungen entstehen durch die Zunahme der Versiegelung. 
Diese führt zu einer Verschlechterung des Wasserhaltevermögens und der Versicke-
rungsfähigkeit, zur Erhöhung des Oberflächenabflusses und zur Verringerung der 
Grundwasserneubildungsrate. 
Insgesamt besteht ein maximales Eingriffspotential von 5.550 m² neu versiegelter Flä-
che. Auf diesen Flächen kommt es zu einer Verringerung der Versickerung und des 
Wasserhaltevermögens und zu einer Erhöhung des Oberflächenabflusses. Aufgrund 
der Neuversiegelung bislang unversiegelter Flächen sind die Beeinträchtigungen er-
heblich und nachhaltig. Durch Vermeidung unnötiger Bodenversiegelung und die An-
lage von planexternen Kompensationsflächen können die Beeinträchtigungen ausge-
glichen werden. Wird das anfallende Regenwasser vor Ort versickert, ist in Bezug auf 
die Grundwasserneubildung keine Beeinträchtigung zu erwarten ist. 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind bei einer ordnungsgemäßen Anlagennut-
zung nicht zu erwarten. 

6.3.1.4 Pflanzen und Biotope 
Baubedingte Beeinträchtigungen der Pflanzenwelt sind nicht zu erwarten.  
Anlagebedingte Beeinträchtigungen entstehen durch Flächeninanspruchnahme. Dies 
betrifft den gesamten Geltungsbereich. Durch den Bebauungsplan wird die Beanspru-
chung folgender Biotope planerisch vorbereitet. 
• Ruderalflur (Code 032102 / RSCxG) = 4.820 m² 
• Robinien-Vorwald (Code 082814 / WVTR) = 4.820 m² 
• Bäume gemäß Baumschutzsatzung = 36 Stück 
Die Inanspruchnahme der Ruderalflur, der Gehölze und der geschützten Bäume stellen 
erhebliche nachteilige anlagebedingte Umweltauswirkungen dar, welche durch geeig-
nete Maßnahmen naturschutzrechtlich auszugleichen sind.  
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten.  

6.3.1.5 Tiere 
Im Zusammenhang mit der Genehmigung des Bebauungsplanes ist zu beachten, dass 
durch die Bebauung selbst, meist in Verbindung mit der Baufeldfreimachung, Verbots-
tatbestände des § 44 Absatz 1 BNatSchG berührt werden können (Vernichtung ge-
schützter Lebensstätten, Störung, Tötung, Verletzung geschützter Individuen). Der Ge-
setzgeber sieht hier die Berücksichtigung der national besonders geschützten Arten 
(gem. § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG) bei rechtsmäßigen Eingriffen über Planverfahren 
durch die Eingriffsregelung vor (vgl. §§ 13, 14 BNatSchG, § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB. Im 
Zusammenhang mit der Genehmigung des B-Planes sind auch die Verbotstatbestände 
des § 44 Absatz 1 BNatSchG für die national streng geschützten Arten gem. § 7 Absatz 
2 Nr. 14 BNatSchG zu beachten.  
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Weiterführende Aussagen zu den Belangen des Artenschutzes können erst im weite-
ren Verfahren nach der Erstellung des Artenschutzbeitrages getroffen werden.  

6.3.1.6 Biologische Vielfalt und Biotopverbund 
Baubedingte Beeinträchtigungen sind bei einer ordnungsgemäßen Baustellenabwick-
lung nicht zu erwarten. 
Anlagebedingte Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. Durch Baumfällungen im 
Plangebiet gehen Biotopstrukturen verloren. Neue Biotopstrukturen entstehen durch 
die Anlage von Begrünungen in den Allgemeinen Wohngebieten. 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind bei einer ordnungsgemäßen Anlagennut-
zung nicht zu erwarten. 

6.3.1.7 Luft und Klima 
Baubedingte Beeinträchtigungen sind während der gesamten Bauphase durch Bau-
lärm, Staub- und Schadstoffemissionen zu erwarten. Diese führen lokal zu einer zeitlich 
begrenzten Verschlechterung der Luftqualität. Die Beeinträchtigungen sind nicht er-
heblich und nicht nachhaltig.  
Anlagebedingte Beeinträchtigungen sind nur in geringem Umfang zu erwarten. Durch 
geeignete Maßnahmen (z.  B. Pflanzungen) sind klimatische Parameter zu stützen und 
aufzuwerten (Frischluftbildung, Verdunstung etc.). Durch die Begrünung des Plange-
bietes können die Beeinträchtigungen vermieden werden. 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind bei einer ordnungsgemäßen Anlagennut-
zung nicht zu erwarten. 

6.3.1.8 Landschaftsbild und Erholung 
Baubedingte Beeinträchtigungen führen zu einer vorrübergehenden Minderung des 
Aufenthalts- und Wohnwertes in den angrenzenden Gebieten durch Lärm, Staub und 
Schadstoffe. Aufgrund der fehlenden Erholungseignung der Flächen sind die Beein-
trächtigungen nicht erheblich.  
Anlagebedingte Beeinträchtigungen entstehen durch die anthropogene Überprägung 
der Grünfläche durch die baulichen Anlagen und deren Nebenanlagen. Durch die in-
nerörtliche Lage der Planfläche sind die Beeinträchtigung nicht erheblich. 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 

6.3.1.9 Kultur- und sonstige Sachgüter 
Baubedingte Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten.  
Anlagebedingte Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 
Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. Die zu erwartenden Erd-
arbeiten greifen in den Boden ein, sollten noch nicht bekannte Bodendenkmale ent-
deckt werden, sind die zuständigen Stellen des Denkmalschutzes zu benachrichtigen. 

6.3.1.10 Mensch und Gesundheit 
Baubedingte Beeinträchtigungen führen zu einer vorrübergehenden Minderung des Er-
holungswertes durch Lärm, Staub und Schadstoffe. Durch die Lage der Baustelle in 
der Nähe von Wohngebäuden und die begrenzte Bauzeit, sind geringe Beeinträchti-
gungen zu erwarten. 
Anlagebedingte Beeinträchtigungen können durch Immissionen von der angrenzenden 
Bundesstraße auf die Wohnnutzung auftreten. 
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Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind nicht zu erwarten. 

6.3.1.11 Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 
Wechselwirkungen und Querbezüge zwischen den Schutzgütern (§ 1 Abs. 6 
Nr. 7 i BauGB) sind sowohl bei der Aufstellung von umweltbezogenen Zielen als auch 
bei der Beurteilung der Folgen von Beeinträchtigungen zu betrachten, um sekundäre 
Effekte und Summationswirkungen erkennen und bewerten zu können.  
Wesentliche Wechselwirkungen gehen von der derzeitigen Nutzungs- und Biotopstruk-
tur aus. Sie ist charakterisiert durch eine ruderale Grünfläche in einem anthropogen 
geprägtem Gebiet. Im Plangebiet sind negative Wechselwirkungen besonders durch 
die Bodenversiegelung zu erwarten. Es sind vor allem Wirkungsgefüge der Schutzgü-
ter Boden und Wasser sowie Boden und Pflanzen und Tiere gegeben. Es besteht dar-
über hinaus ein Wirkungsgefüge zwischen den Schutzgütern Boden und Klima. Der 
Bodenverlust bewirkt durch die Beseitigung von Flächen der Frischluftförderung bzw. 
Kaltluftentstehung die Veränderung des Mikroklimas. Da voraussichtlich keines der 
Schutzgüter erheblich beeinträchtigt wird, wird auch keine Erheblichkeit für die Wirkge-
füge abgeleitet. 
Die aus methodischen Gründen auf Teilsegmente des Naturhaushaltes, die sogenann-
ten Schutzgüter, bezogenen Auswirkungen betreffen also in Wirklichkeit ein Wirkungs-
gefüge. Dabei können Ziele oder Eingriffswirkungen auf ein Schutzgut indirekte Sekun-
därfolgen für ein anderes Schutzgut nach sich ziehen. Zusammen mit den ermittelten 
Eingriffen für die Schutzgüter Mensch (Luftschadstoffe, Lärm), Lokalklima (Frischluft-
förderung) und Boden (Verlust) ist somit der Bedarf einer größtmöglichen Vermei-
dung/Minderung schädlicher Wirkungen und eines adäquaten Ausgleichs gegeben.  

6.3.2 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung 
der Planung 
Bei Nichtdurchführung der Planung würde die Fläche weiter als Ruderalstandort erhal-
ten bleiben. Eine Verbesserung der Standortbedingungen für Tiere und Pflanzen wäre 
nur in Verbindung mit einem gezielten Pflegekonzept möglich. Die Bedeutung der Flä-
che für die Schutzgüter bliebe bestehen.  

6.4 Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und Kompensation 

6.4.1 Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung der Beeinträchtigungen 
Gemäß § 13 Abs. 1 BNatSchG sind im Sinne des Vermeidungsgebotes vermeidbare 
Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft oder des Landschaftsbildes zu unterlas-
sen oder gering zu halten. Dieses Gebot verpflichtet den Eingriffsverursacher, unter 
dem verfassungsrechtlichen Gebot der Verhältnismäßigkeit der Mittel bei einer nicht 
völligen Vermeidbarkeit des Eingriffes zumindest eine teilweise Vermeidbarkeit anzu-
streben. Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, ist die Planung gefordert, Mög-
lichkeiten der Vermeidung und Minderung von Beeinträchtigungen des Naturhaushal-
tes und des Landschaftsbildes aufzuzeigen. 
V 1 / Schutz von Gehölzen - Vermeidung von Beschädigungen an Gehölzen  
Während der Bauphase sind die zu erhaltenden Gehölzbestände so zu schützen, dass 
eine Beschädigung ausgeschlossen werden kann. Zum Baum- und Wurzelschutz sind 
bei Tiefbauarbeiten die Vorschriften der DIN 18920 Schutz von Bäumen, Pflanzenbe-
ständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen in der geltenden Fassung zu be-
achten. In den vorgesehenen Arbeitsbereichen sind entsprechende Schutzvor-
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richtungen zu errichten. Erdarbeiten im Wurzelbereich sind nur in Handschachtung 
durchzuführen. 
V 2 / Bodenschutz - Vermeidung von Bodenbeeinträchtigungen  
Folgende Schutzmaßnahmen sind während der Bauzeit einzuhalten: 
- bei der Baufeldfreimachung ist der Oberbodenabtrag getrennt von anderen Boden-

bewegungen durchzuführen, 
- das Baufeld muss so weit vorbereitet werden, dass der Oberboden ohne Ver-

schlechterung der Qualität gewonnen werden kann (Beseitigung von Baustoffres-
ten), 

- Oberboden ist von allen Bau- und Betriebsflächen (außer aus dem Wurzelbereich 
zu erhaltender Bäume) abzutragen, 

- der zur Wiederverwendung vorgesehene Oberboden ist abseits vom Baubetrieb in 
geordneter Form zu lagern, 

- der Oberboden darf nicht befahren oder anderweitig verdichtet werden, 
- das Oberbodenlager ist gegen Vernässung, Verunkrautung und sonstige Verunrei-

nigungen zu schützen. 
Generell sind bei Bodenarbeiten die DIN 18300 und die DIN 18915 zu beachten. Der 
Einsatz schwerer Baumaschinen erfolgt nur bei trockener Witterung. Die Befahrung 
druckempfindlicher Böden erfolgt generell mit Breitreifen. Nach Abschluss der Bau-
maßnahme sind alle beanspruchten Flächen wiederherzustellen und zu rekultivieren. 
V 3 / Schutz des Grundwassers - Vermeidung von Verunreinigungen  
Es wird ein sachgemäßer Umgang und Lagerung von Schadstoffen, die eine Beein-
trächtigung des Grundwassers und des Bodenhaushaltes herbeiführen könnten (z.B. 
Betriebsstoffe für die eingesetzten Baumaschinen), verlangt. Es sind biologisch abbau-
bare Hydrauliköle und Fette einzusetzen sowie regelmäßige Überprüfungen der Bau-
maschinen auf Leckagen durchzuführen. Eine Verunreinigung des Grundwassers 
durch das Bauvorhaben ist zu vermeiden. 
V 4 / Schutz des Grundwassers - Versickerung von Regenwasser  
Gemäß § 54 des Brandenburgischen Wassergesetzes ist das Niederschlagwassers 
vor Ort zu versickern, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu besorgen 
ist und sonstige Belange nicht entgegenstehen.  

6.4.2 Maßnahmen gemäß § 44 BNatSchG zum besonderen Artenschutz 
Grundsätzlich kommt es bei der Bebauung von Flächen zur Überplanung von Nah-
rungs- und Fortpflanzungsräumen.  
Weiterführende Aussagen zu den Belangen des Artenschutzes können erst im weite-
ren Verfahren nach der Erstellung des Artenschutzbeitrages getroffen werden.  

6.4.3 Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz 
Nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist der Verursacher eines Eingriffes verpflichtet, 
vermeidbare Beeinträchtigungen zu unterlassen. Unvermeidbare Beeinträchtigungen 
sind zu minimieren oder durch geeignete Maßnahmen des Naturschutzes und der Lan-
despflege auszugleichen. Die grünordnerischen Maßnahmen müssen in diesem Zu-
sammenhang in ihrer Art und ihrem Umfang dazu geeignet sein, Beeinträchtigungen 
des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zu vermeiden, unvermeidbare Ein-
griffe in angemessener Frist zu beseitigen oder auszugleichen und Ersatz an anderer 
Stelle für gestörte Funktionen zu schaffen. 
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Die Art der Ausgleichsmaßnahmen muss mit den Zielen von Naturschutz und Land-
schaftspflege vereinbar sein. Die Ableitung von Ausgleichsmaßnahmen erfolgt verbal-
argumentativ und orientiert sich dabei an den Hinweisen zum Vollzug der Eingriffsre-
gelung (HVE 2009). Die entsprechenden Schutzgüter sowie die jeweiligen Wert- und 
Funktionselemente werden bei der Ermittlung der Ausgleichsmaßnahmen einzelfallbe-
zogen aufgeführt. 
In der Regel werden mit den geplanten Kompensationsmaßnahmen beeinträchtigte 
Funktionen mehrerer Schutzgüter wiederhergestellt. Dies wird bei der konkreten Maß-
nahmenplanung berücksichtigt. So wird bei der Maßnahmenplanung geprüft, inwieweit 
durch Biotopentwicklungsmaßnahmen auch eine (Teil-) Kompensation für andere be-
einträchtigte Werte und Funktionen des Naturhaushaltes (z. B. Boden, Wasser) er-
reicht werden kann. Somit können notwendige Kompensationsmaßnahmen prinzipiell 
auch auf einer Fläche und durch eine Maßnahme verwirklicht werden. 
Die Maßnahmen werden in den grünordnerischen Festsetzungen beschrieben und in 
den Unterlagen dargestellt. Der konzeptionelle Rahmen für die Entwicklung der im Fol-
genden dargestellten landschaftspflegerischen Maßnahmen orientiert sich an den o. g. 
gesetzlichen Vorgaben. Die Darstellung der Eingriffe in floristisch und faunistisch be-
deutende Lebensräume und deren entsprechender Ausgleich erfolgt teilweise über die 
Anwendung von Kompensationsfaktoren sowie mittels einer planerisch-argumentati-
ven Vorgehensweise.  
Im Zusammenhang mit der Baumaßnahme verbleiben unvermeidbare Beeinträchtigun-
gen für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild. Der Verursacher eines Eingriffs ist 
verpflichtet, diese Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege auszugleichen. Eingriffe gelten als ausgleichbar, wenn die Beein-
trächtigungen innerhalb einer Generation (20-25 Jahre) durch geeignete Maßnahmen 
in dem betroffenen Landschaftsraum behoben werden können. Im genannten Zeitraum 
sollen diese Maßnahmen zu einer ökologisch voll wirksamen und ästhetischen Flä-
chennutzung führen, die mit dem ursprünglichen Zustand vergleichbar ist.  

6.4.3.1 Ableitung der Kompensationsfaktoren 
Boden 
Als Kompensationsmaßnahmen für die vollständige Versiegelung von Flächen sollen 
vorrangig Entsiegelungsmaßnahmen vorgenommen werden. Da es sich bei der vorlie-
genden Planung um eine Neubaumaßnahme auf bereits versiegelten Flächen und im 
unversiegelten Außenbereich handelt, sind Entsiegelungsmaßnahmen innerhalb des 
Plangebietes nicht möglich. Die Entsiegelung und Wiederherstellung natürlicher Bo-
den- und Wasserhaushaltsfunktionen kann gemäß HVE 2009 im Verhältnis 1 : 1 mit 
der Neuversiegelung oder alternativ durch bodenverbessernde Maßnahmen erfolgen, 
z. B.: 
• Umwandlung von Intensivacker in extensives Dauergrünland mit dem Faktor 1 : 2 
• Gehölzpflanzungen (Mindestbreite 5 m, Mindestfläche 100 m²) mit dem Faktor 1 : 2 
• Umwandlung von Intensivgrünland in extensives Dauergrünland mit dem Faktor 1 : 3 
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 Tab. 5: Kompensationsfaktoren für Bodenversiegelungen  

Eingriff in das 
Schutzgut    
Boden in m² 

Kompemsationsmaßnahmen       
gemäß HVE 2009 

Faktor Kompensations-    
bedarf in m² 

5.550 Entsiegelungsmaßnahmen 1 : 1,0 5.550 

5.550 Umwandlung von Intensivacker in ex-
tensives Dauergrünland 

1 : 2,0 11.100 

5.550 Gehölzpflanzungen (Mindestbreite 
5 m, Mindestfläche 100 m²) 

1 : 2,0 11.100 

5.550 Umwandlung von Intensivgrünland in 
extensives Dauergrünland 

1 : 3,0 16.650 

Pflanzen und Biotope 
Bei der Flächeninanspruchnahme von Biotoptypen, die eine höhere naturschutzfachli-
che Bedeutung besitzen, ist der Funktions- und Werteverlust höher zu kompensieren. 
Dies betrifft vor allem Biotope, die wichtige Habitatvoraussetzung bieten und mit deren 
Zerstörung der entsprechende Verlust der Tierarten zu erwarten ist.  
Dies ist im Plangebiet nicht zu erwarten, da die vorhandenen Biotope naturfern ausge-
prägt sind und anthropogene Vorbelastungen bestehen. 

 Tab. 6: Kompensationsfaktoren für Biotopverluste 

Eingriff in das 
Schutzgut      
Pflanzen/Biotope  

Kompemsationsmaßnahmen       
gemäß HVE 2009 

Faktor Kompensations-    
bedarf in m² 

4.820 m² 
artenarme Ru-
deralfluren  
032102 (RSCxG)  

- Umwandlung von Intensivacker in 
extensives Dauergrünland 

1 : 0,5 2.410 

4.820 m² 
Robinien-Vorwald 
082814 (WVTR) 

- Neuanlage Feldgehölze mit ge-
bietseigenen Gehölzen 

1 : 1 4.820 

36 Stück  
Bäume gemäß 
Baumschutzsat-
zung Fürstenberg 

- Neupflanzung Einzelbäume aus 
gebietseigenen Gehölzen 

1 : 1 (33 Stück) 
2 : 2 (2 Stück) 
1 : 4 (1 Stück) 

33 
4 
4 

Summe = 41 
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6.4.3.2 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz 
In der nachfolgenden Tabelle zur schutzgutbezogenen Gesamtbilanzierung werden die 
Kompensationsbedarfe bilanzierend gegenübergestellt. 

 Tab. 7: Gegenüberstellung Eingriff-Ausgleich/Ersatz (Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz) 
Eingriff Vermeidung /  

Verringerung 
Ausgleich/Ersatz Ausgleichbar-

keit, Defizite, 
Überschüsse 

Boden 
Beschreibung 
Versiegelung unversie-
gelter Böden 
 
Umfang 
Versiegelung: 
insges. 5.550 m²  

- Vermeidungsmaß-
nahme V 2: Schutz 
der Oberböden wäh-
rend der Bauphase 

Beschreibung 
Maßnahme E 1: Umset-
zung einer der Var. A-D 
- Var. A: Entsiegelung 
- Var. B: Umwandlung 
von Acker zu extensi-
vem Grünland  
- Var. C: Pflanzung von 
Gehölzflächen 
- Var. D: Umwandlung 
von Intensivgrasland zu 
extensivem Grünland  
Umfang 
A: 5.550 m² x Faktor 1 
= 5.550 m² 
B: 5.550 m² x Faktor 2 
= 11.100 m² 
C: 5.550 m² x Faktor 2 
= 11.100 m² 
D: 5.550 m² x Faktor 3 
= 16.650 m² 
Maßnahmeort/Zeitpunkt 
- planextern 
- mit Fertigstellung der 
baulichen Anlagen 

ausgeglichen, 
kein Defizit 

Wasser/Grundwasser 
Beschreibung 
Versiegelung unversie-
gelter Böden 
 
Umfang 
Vollversiegelung: 
insges. 5.550 m² 

- Vermeidungsmaß-
nahme V 3: Verunrei-
nigungen vermeiden 
- Vermeidungsmaß-
nahme V 4: Regen-
wasser wird vor Ort 
versickert  

- bei Versickerung vor 
Ort sind keine Kompen-
sationsmaßnahmen er-
forderlich 
 

keine Kom-
pensation er-
forderlich 

Pflanzen/Biotope 
Beschreibung 
- Beseitigung von Ro-
binien-Vorwald aus 
überwiegend nicht hei-
mischen Arten 
 082814 (WVTR) 
Umfang 
Gesamt = 4.820 m² 
 
 

- Vermeidungsmaß-
nahme V 1:  
Schutz von Gehölzen 
während der Bau-
phase 
 

Beschreibung 
Maßnahme E 2:  
- Neuanlage einer Ge-
hölzfläche  
Umfang 
4.820 m² x Faktor 1 
= 4.820 m² 
Maßnahmeort/Zeitpunkt 
- planextern  
- baubegleitend 
 
 
 
 
 

kein Defizit, 
ausgeglichen 
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Eingriff Vermeidung /  
Verringerung 

Ausgleich/Ersatz Ausgleichbar-
keit, Defizite, 
Überschüsse 

Pflanzen/Biotope 
Beschreibung 
Fällung von geschütz-
ten Bäumen gemäß 
Baumschutzsatzung  
 
Umfang 
36 Stück 

 Beschreibung 
Maßnahme E 3:  
- Pflanzung von Hoch-
stämmen außerhalb des 
Plangebietes 
Umfang 
- 41 Stück 
Maßnahmeort/Zeitpunkt 
- planextern  
- baubegleitend 

kein Defizit, 
ausgeglichen 

Beschreibung 
Beseitigung von 
Ruderalfluren  
032102 (RSCxG)  
 
Umfang 
4.820 m² 

 Multifunktionaler Aus-
gleich: siehe Kompensa-
tionsmaßnahme für 
Schutzgut Boden (Maß-
nahme E 1) 

kein Defizit, 
ausgeglichen 

Tiere 
Beschreibung 
Brutvögel 
Eidechsen 
Amphibien 
Arthroden 
Fledermäuse 

- Beschreibung er-
folgt im weiteren Ver-
fahren 
 

- Beschreibung erfolgt 
im weiteren Verfahren 
 

- Beschrei-
bung erfolgt im 
weiteren Ver-
fahren 
 

Klima/Luft 
Beschreibung 
Beseitung Gehölzflä-
chen, Eingriff aufgrund 
der Geringfügigkeit 
vernachlässigbar 
 
Umfang 
- gesamtes Plangebiet 

- Vermeidung von 
Baustäuben während 
der Bauphase durch 
Befeuchtung der 
Bauflächen 
 

- bei Umsetzung der 
planinternen festgesetz-
ten Begrünung ist insge-
samt keine nachhaltige 
Verschlechterung des 
Kleinklimas zu erwarten 
 

keine Kom-
pensation er-
forderlich 

Landschaftsbild/Erholung 
Beschreibung 
Verlust von ortsinter-
ner Grünfläche 
 
Umfang 
gesamtes Plangebiet 

- Vermeidung bei 
Durchgrünung des 
Plangebietes 

 kein Defizit 

Der Gegenüberstellung von Eingriffen in Natur und Landschaft und den möglichen 
Maßnahmen innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist zu entneh-
men, dass alle Eingriffe vermieden bzw. durch die extern gesicherten Kompensations-
maßnahmen und die internen Ausgleichsmaßnahme kompensiert werden können.  

6.4.3.3 Kompensationsmaßnahmen 
E 1 / Entsiegelung / planexterne Ersatzmaßnahme für das Schutzgut Boden 
Für den Eingriff in das Schutzgut Boden durch die Versiegelung von 5.550 m² Boden 
sind 5.550 m² Fläche zu entsiegeln. Alternativ ist im Verhältnis von 1 : 2 (11.100 m²) 
eine flächige Gehölzpflanzung anzulegen bzw. Acker in Extensivgrünland umzuwan-
deln oder im Verhältnis von 1 : 3 (16.650 m²) Intensivgrünland zu extensivieren. 
E 2 / Entwicklung Pflanzung / Ausgleich für Verlust von 4.820 m² Robinien-Vorwald 
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Auf einer Fläche von 4.820 m² ist flächendeckend eine freiwachsende Hecke anzu-
pflanzen. Je 50 m² ist ein Laubbaum und je 10 m² sind fünf Sträucher gemäß Pflanz-
listen zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es sind gebietseigene Gehölze zu ver-
wenden. 
E 3 / Anzupflanzende Bäume / Ausgleich für Baumverluste 
Außerhalb des Plangebietes sind insgesamt 41 Bäume der Pflanzqualität Hochstamm, 
3 x verpflanzt, mit Drahtballierung, Stammumfang 14 - 16 cm zu pflanzen und dauer-
haft zu erhalten und bei Abgang gleichwertig zu ersetzen. Es sind gebietseigene Ge-
hölze zu verwenden. 
Die Sicherung der Flächen für die externen Kompensationsmaßnahmen E 1 bis E 3 
und deren Umsetzung erfolgt über einen städtebaulichen Vertrag, der zwischen der 
Stadt Fürstenberg/Havel und dem Vorhabenträger vor Satzungsbeschluss geschlos-
sen wird. Die Umsetzung der Maßnahmen soll in Zusammenarbeit mit einem Flächen-
poolanbieter erfolgen. 

6.5 Prüfung der Alternativen 
Gemäß Anlage 1 Nummer 2 Buchstabe d zum BauGB sind die in Betracht kommenden 
anderweitigen Planungsmöglichkeiten in Bezug auf ihre Beeinträchtigungen von Natur 
und Landschaft zu beschreiben. Hierbei sind die Ziele und der räumliche Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes zu berücksichtigen. Die Erörterung von anderweitigen und 
zumutbaren Planungsmöglichkeiten hat demzufolge im Rahmen der beabsichtigten 
Planung und innerhalb des gewählten Geltungsbereiches zu erfolgen. 
Planungsziel ist die Schaffung eines innerörtlichen Allgemeinen Wohngebietes.  
Anderweitige Planungsmöglichkeiten die innerhalb des Plangebietes geringere Auswir-
kungen auf die Schutzgüter haben sind nicht erkennbar. Die vorhandenen naturschutz-
fachlich relevanten Gehölze können bei Umsetzung der Planung nicht erhalten werden. 
Nachhaltige und nicht überwindbare Beeinträchtigungen von Artenschutzbelangen 
sind durch die aufgezeigten vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen vermeidbar. Das 
Plangebiet wird eingegrünt und somit die Einbindung in die Landschaft/Ortslage ge-
währleistet.  
Für den Geltungsbereich ergeben sich unter Berücksichtigung des Planungsziels keine 
weiteren sich wesentlich von der vorliegenden Planung unterscheidenden Alternativen. 

6.6 Zusätzliche Angaben 

6.6.1 Technische Verfahren und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung 
Zur Beurteilung der Planung aus naturschutzfachlicher Sicht wird im Rahmen der ver-
bindlichen Bauleitplanung ein Umweltbericht erstellt, der sich verbal-argumentativ auf 
die Eingriffsbewertung gemäß HVE 2009 stützt. Die Bestandsaufnahme erfolgte durch 
Ortsbegehungen sowie über verschiedene Literaturquellen, die im Anhang aufgeführt 
sind. Bei der Umweltprüfung wurden keine technischen Verfahren angewendet. Die 
Ermittlung und Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen erfolgte aufgrund der 
zur Verfügung stehenden, in den einzelnen Kapiteln genannten Unterlagen. 
Eine artenschutzrechtliche Bewertung erfolgt im weiteren Verfahren nach Erstellung 
des Artenschutzbeitrages. 
Konkrete Schwierigkeiten bei der weiteren Ermittlung und Zusammenstellung der An-
gaben haben sich nicht ergeben. Gleichwohl beruhen verschiedene Angaben auf all-
gemeinen Annahmen oder großräumigen Daten (z. B. Klimaangaben) und beinhalten 
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eine gewisse Streuungsbreite. Zur Ermittlung und Beurteilung der erheblichen Umwelt-
auswirkungen der Planung in der vorliegenden Form bilden die zusammengestellten 
Angaben jedoch eine hinreichende Grundlage. 

6.6.2 Geplante Maßnahmen zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen 
Gemäß § 4c BauGB haben die Gemeinden erhebliche Umweltauswirkungen zu über-
wachen, „um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu 
ermitteln“ und ggf. Gegenmaßnahmen ergreifen zu können. Die Überwachungspflicht 
setzt also ein, wenn Umweltauswirkungen erheblich sind und es sind insbesondere 
unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen zu betrachten. Der § 4c BauGB spricht 
nicht die Kontrolle des Vollzugs des Bauleitplans an, dies ist nach wie vor Aufgabe der 
Bauaufsichtsbehörde. 
Im vorliegenden Fall sind aufgrund der Versiegelung und der Errichtung der baulichen 
Anlagen erhebliche Umweltauswirkungen für die Schutzgüter Boden, Pflanzen und Bi-
otope prognostiziert worden. Prognoseunsicherheiten bestehen diesbezüglich nicht. 
Eine Überwachung dieser Auswirkungen ist nicht erforderlich. 
Die Überwachung der Umsetzung sowie der dauerhaften Funktionsfähigkeit der vorge-
sehenen Maßnahmen ist Aufgabe der Gemeinde und wird als selbstverständlich vo-
rausgesetzt. 

6.6.3 Sachgerechter Umgang mit Abfällen und Abwässern 
Es sind keine schädlichen Umwelteinwirkungen zu erwarten. 

6.6.4 Nutzung erneuerbarer Energien 
Im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes können Dach- und Neben-
flächen mit Anlagen für die Erzeugung, Nutzung oder Speicherung von Strom, Wärme 
oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung ausgestattet wer-
den.  

6.6.5 Immissionsschutz 
Es sind keine schädlichen Umwelteinwirkungen zu erwarten. 

6.6.6 Unfälle und Katastrophen 
Von eventuellen Betriebsstörungen sind keine schädlichen Umwelteinwirkungen zu er-
warten. 

6.6.7 Allgemeinverständliche Zusammenfassung 
Die Stadt Fürstenberg/Havel hat die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 18 "Wohn-
gebiet Eckermannstraße" beschlossen. Das Plangebiet hat eine Größe von rund 
1,04 ha. Das Planverfahren wird im Regelverfahren nach §§ 2, 3, 4 und 4a Baugesetz-
buch (BauGB) durchgeführt. Mit der Planung sollen die planungsrechtlichen Voraus-
setzungen für die Errichtung von Wohngebäuden geschaffen werden. Zeitgleich und 
zugehörig werden der erforderliche Umweltbericht gemäß § 2a BauGB, die Eingriffs-
Ausgleichs-Bilanz und die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung erarbeitet.  
Das Plangebiet ist, wie der Großteil der Ortslage Fürstenberg/Havel, Bestandteil vom 
Schutzgebiet Naturpark „Uckermärkische Seen“. Erhebliche Umweltauswirkungen 
wie Verlust, Zerschneidung und Funktionsbeeinträchtigung von Schutzgebietskatego-
rien nach §§ 20 bis 30 BNatSchG sind nicht zu erwarten.  
Die Abschätzung der Umweltauswirkungen bei Durchführung der Planung ergab für 
das Schutzgut Boden Beeinträchtigungen durch Versiegelungen. Die maximal 
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zulässige Neuversiegelung beträgt 5.550 m². Die konkreten Kompensationsmaßnah-
men werden zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt (Ersatzmaßnahme E 1). 
Eine Beeinträchtigung der Versickerung und damit der Grundwasserneubildungsrate 
kann durch die planinterne Versickerung von Regenwasser vermieden werden.  
Durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes wird die Beanspruchung folgender 
Pflanzen und Biotope planerisch vorbereitet. 
• Ruderalflur (Code 032102 / RSCxG) = 4.820 m² 
• Robinien-Vorwald (Code 082814 / WVTR) = 4.820 m² 
• Bäume gemäß Baumschutzsatzung = 36 Stück 
Die Inanspruchnahme der Ruderalflur, der Gehölze und der geschützten Bäume stellen 
erhebliche nachteilige anlagebedingte Umweltauswirkungen dar, welche durch geeig-
nete Maßnahmen naturschutzrechtlich auszugleichen sind (Ersatzmaßnahme E 2-3).  
Zur Bewertung, ob geschützte Tiere gemäß § 44 BNatSchG betroffen sind werden 
2023 für die Artengruppen Brutvögel und Reptilien Kartierungen durchgeführt. Für die 
weiteren Artengruppen erfolgt eine Potentialabschätzung.  
Auf die Schutzgüter Luft und Klima, Biologische Vielfalt und Biotopverbund sowie 
Kultur- und sonstige Sachgüter sind durch die Planung keine Auswirkungen zu er-
warten. 
Bei Nichtdurchführung der Planung ist auf der Fläche die Beibehaltung der bisherigen 
Nutzung als Ruderalstandort anzunehmen, sodass sich voraussichtlich der Umweltzu-
stand nicht wesentlich ändert. 
Im Ergebnis der Bewertung der Wirkfaktoren und den möglichen Beeinträchtigungen 
ist festzustellen, dass unter Beachtung der Kompensationsmaßnahmen durch die Um-
setzung des Bebauungsplans keine verbleibenden erheblichen Umweltauswirkungen 
zu erwarten sind.  
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7. Verfahren 

Aufstellungsbeschluss 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel hat in ihrer öffentli-
chen Sitzung am 17. Februar 2022 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB beschlossen, den Be-
bauungsplan Nr. 18 „Wohngebiet Eckermannstraße“ aufzustellen. 
Billigungsbeschluss Vorentwurf 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel hat am 
____________den Vorentwurf des Bebauungsplanes gebilligt. 
Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 
Der Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom ____________wurde in der 
Zeit vom ____________bis einschließlich ____________öffentlich ausgelegt. Wäh-
rend dieser Frist konnte die Öffentlichkeit Einsicht in die Planung nehmen und Anre-
gungen abgeben. Es sind während der öffentlichen Auslegung ____________ Stel-
lungnahmen mit Anregungen aus der Öffentlichkeit eingegangen. 
Frühzeitige Beteiligung der Behörden 
Mit dem Schreiben vom ____________ sind ____________ Behörden und sonstige 
Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, an der Bauleitplanung beteiligt worden. 
Für die Stellungnahmen ist eine Frist bis zum ____________ gesetzt worden. Von den 
Behörden bzw. sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden ____________ Stel-
lungnahmen abgegeben. 
Billigungsbeschluss Entwurf 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel hat am 
____________den Entwurf des Bebauungsplanes gebilligt. 
Beteiligung der Öffentlichkeit 
Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom ____________ wurde in der 
Zeit vom ____________ bis einschließlich ____________ öffentlich ausgelegt. Wäh-
rend dieser Frist konnte die Öffentlichkeit Einsicht in die Planung nehmen und Anre-
gungen abgeben. Es ist während der öffentlichen Auslegung ____________ Stellung-
nahme mit Anregungen aus der Öffentlichkeit eingegangen. 
Beteiligung der Behörden 
Mit dem Schreiben vom ____________ sind ____________ Behörden und sonstige 
Stellen, die Träger öffentlicher Belange sind, an der Bauleitplanung beteiligt worden. 
Für die Stellungnahmen ist eine Frist bis zum ____________ gesetzt worden. Von den 
Behörden bzw. sonstigen Trägern öffentlicher Belange wurden ____________ Stel-
lungnahmen abgegeben. 
Satzungsbeschluss 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Fürstenberg/Havel hat am 
____________ den Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan Nr. 18 „Wohngebiet 
Eckermannstraße“ in der Fassung vom ___________ gefasst. 
  



Bebauungsplan Nr. 18 "Wohngebiet Eckermannstraße“, Stadt Fürstenberg/Havel  
Begründung (Vorentwurf) 12. Juni 2023 

 

 
Seite 38 

Textliche Festsetzungen 
 
1. In den Allgemeinen Wohngebieten sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen nach § 4 Abs. 
3 Nr. 4 und 5 BauNVO unzulässig. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 5 BauNVO) 
 
2. Die festgesetzte Höhe baulicher Anlagen gilt nicht für technische Aufbauten wie Antennen, 
Schornsteine, Lüftungsanlagen und Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energie. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 18 Abs. 1 BauNVO) 
 
3. In dem Allgemeinen Wohngebiet WA-1 ist das oberste zulässige Vollgeschoss als Staffel-
geschoss auszubilden, dessen Außenwände auf der von der Verkehrsfläche der Planstraße 
abgewandten Seite um jeweils mindestens 3,0 m hinter die Außenwandflächen des darunter 
liegenden Vollgeschosses zurücktreten.  
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
4. In dem räumlichen Geltungsbereich ist die Befestigung von Stellplätzen, Zufahrten und We-
gen nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau herzustellen. Die Herstellung von Betonun-
terbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und sonstige, die Luft- und Wasserdurchlässigkeit des 
Bodens wesentlich mindernde Befestigungen sind unzulässig. 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
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